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Betr.:  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richt linien zur 
Zustandserfassung und -bewertung von Straßen, Aus gabe 2006 
(ZTV ZEB-StB 06), 
– Korrekturblatt und Änderung Anhang 8

Bezug:		ARS	Nr.	3/2007	vom	14. 2. 2007	–	S	27/7242.6/10-00/564644	
Anlg.:  1. ZTV ZEB-StB, Korrekturen, Stand: September 2017 

2. ZTV ZEB-StB, Anhang 8, Zustandsbewertung

Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zu-
standserfassung	und	 -bewertung	 von	Straßen“	 (ZTV	ZEB-StB	06)	wurden	 von	
der	Forschungsgesellschaft	 für	Straßen-	und	Ver	kehrswesen	(FGSV)	erarbeitet	
und	 2007	mit	Allgemeinem	Rund	schreiben	Straßenbau	 (ARS)	Nr.	 3/2007	 vom	
BMVBS bekanntgege ben. Der zuständige FGSV-Arbeitskreis hat im Benehmen 
mit	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	(BMVI)	für	die	
ZTV	ZEB-StB	06	ein	Korrekturblatt	erstellt	sowie	den	Anhang	8	„Zustandsbewer-
tung“ überarbeitet. Die Korrekturen bzw. Fortschrei bungen sind den Anlagen 1 
und 2 zu entnehmen. 

Die drei Schwerpunkte der Fortschreibung sind
– die	veränderten	Normierungsfunktionen,
– die	neuen	Indikatoren	für	die	Substanzmerkmale	(Oberfläche)	und
– die	neue	Verknüpfung	und	Gewichtung	von	Zustands-	und	Teilwerten.

Bei	den	Normierungsfunktionen	wurden	Sprünge	zwischen	den	Noten	1,0	und	1,5	
bzw.	den	Noten	4,5	und	5,0	entfernt	und	für	die	meisten	Normierungsfunktionen	
dem	Zustandswert	1	die	Zustandsgröße	O	zu	geordnet.	

Als	 neue	 Indikatoren	 für	 die	 Substanzmerkmale	 (Oberfläche)	 wurde	 für	 den	 
Asphalt	die	Restschadensfläche	„RSFA“	und	für	Beton	die	Restschadensfläche	
„RSFB“ eingeführt. Dieses führt z. B. auf Beton fahrbahnen durch die Berück-



sichtigung von bituminösem Teilersatz zu einer realistischeren Einstufung des 
Zustandes	 (Verschlechterung	 der	 Zustandsnote).	 Bei	 den	 Asphaltfahrbahnen	
werden	nun	das	Vor	handensein	von	Flickstellen	und	Rissen	besser	differenziert.	
Liegt nur eine Flickstelle vor, ist die Bewertung gegenüber dem bisherigen Verfah-
ren tendenziell besser. Risse in Flickstellen werden tendenziell etwas schlechter 
und Risse und Flickstellen in unterschiedlichen Be reichen tendenziell schlechter 
bewertet. 

Der dritte Schwerpunkt ist die neue Verknüpfung und Gewichtung von Zustands- 
und Teilwerten. Es werden über die 4 Teilwerte (TW Ebenheit, TW Nässe, TW 
Ebenheit	 im	 Längs-	 und	Querprofil	 sowie	 TW	Risse	 und	 andere	Oberflächen-
schäden)	der	Gebrauchswert	und	der	Substanzwert	(Oberfläche)	berechnet.	Das	 
Maximum aus diesen beiden Werten bildet dann den Gesamtwert. 

Bei	den	bundesweiten	Häufigkeitsverteilungen	auf	Bundesautobahnen	und	Bun-
desstraßen ergeben sich durch die neue Wertesynthese deut lich praxisnähere 
Verteilungen in den guten und sehr guten Bereichen beim Gebrauchswert, dem 
Substanzwert	(Oberfläche)	und	dem	Ge	samtwert.	Die	bisher	zu	starke	Besetzung	
des	farblich	blau	gekenn	zeichneten	Bereichs	der	Zustandswerte	(ZW)	von	1,0	bis	
1,5	wird	rea	litätsnäher	in	die	bisher	unterbesetzten	farblich	grün	gekennzeichne-
ten	Bereiche	(ZW	1,5	bis	3,5)	verschoben.	

Als Land ist Ihnen Gelegenheit gegeben worden, zu den von der FGSV vorge-
sehenen Korrekturen bzw. Änderungen Stellung zu neh men. Die eingegangenen 
Stellungnahmen sind der FGSV übermittelt worden. Daraufhin hat der Arbeits-
kreis das Korrekturblatt und den Anhang 8 überarbeitet und für die Fortschreibung 
des Verfahrens re levante Anmerkungen übernommen. Weitergehende Stellung-
nahmen bleiben nach Angabe der FGSV einer zukünftigen Fortschreibung der 
ZTV ZEB-StB vorbehalten. 

Ich bitte, zukünftig die genannten Korrekturen und den Anhang 8 in der überarbei-
teten Form für die Bundesfernstraßen anzuwenden und die beilie genden Anlagen 
den in Betracht kommenden Ausschreibungen als Ver tragsgrundlage beizufügen. 

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, diese Regelun gen 
auch für die in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen anzu wenden. 

Von Ihrem Einführungserlass bitte ich mir eine Durchschrift zu übersenden.

Im Auftrag
Dr. Stefan K r a u s e
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